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1
Die rechtspolitische 
Diskussion

Bürokratieabbau ist das Schlagwort, das in
der öffentlichen Diskussion neben seinem
eigentlichen Gegenstand die jahrzehntealte
Forderung nach Deregulierung mehr und
mehr ersetzt. Denn „Bürokratie“ wird nicht
mehr begriffen als Funktionsbedingung le-
galer Herrschaft, wie Max Weber sie defi-
nierte. Bürokratie wird inzwischen verbrei-
tet negativ konnotiert, als übertriebener
Regelungswille, der den Nutzen für die
Menschen aus dem Auge verliert. Eine For-
derung nach Abbau von Bürokratie kann
deshalb mit Verständnis rechnen – an-
scheinend mehr als die nach Deregulie-
rung. So haben sich auch alle im Bundestag
vertretenen Parteien den Bürokratieabbau
zum Ziel gesetzt.

Es ist nicht besonders schwer, in
Deutschland – und in Europa – Beispiele
für Regelungen zu finden, deren Sinn
schwer zu ermitteln ist und die dafür spre-
chen, dass sich Verwaltungsapparate und 
-regeln verselbstständigt und ein zweck-
freies Eigenleben entwickelt haben. Hier
reduzierend einzugreifen ist sinnvoll und
notwendig. Jedoch erweckt Misstrauen,
was so alles unter Bürokratie gefasst und
mit der Forderung nach Abbau konfron-
tiert wird: Jüngst das Vorhaben eines 
Antidiskriminierungsgesetzes (also Be-
nachteiligungen gesetzlich zu verbieten,
die unsere verfassungsrechtliche und euro-
parechtliche Wertordnung verletzen), aber

Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW)
zum Abbau der Bürokratie zum Beispiel er-
hebt für das Sozialrecht keine weitreichen-
den, gar grundstürzenden Forderungen
(Kroker u.a. 2004) – ganz anders als zum
Arbeitsrecht. Dabei ist das Sozialrecht
durch die Schaffung des Sozialgesetzbuchs
(SGB) zwar inzwischen nicht  mehr völlig
verstreut geregelt, aber immer noch außer-
ordentlich komplex, mit einer Fülle von
Pflichten und Kosten für die Arbeitgeber,
die in umfangreichen Verwaltungsappara-
ten eingezogen, verteilt und kontrolliert
werden: Beschäftigte zu haben bedeutet für
Unternehmen die Pflicht, komplizierte for-
male Vorgaben erfüllen zu müssen. Und
das Wichtigste: Dem Sozialrecht kann ein
Arbeitgeber nicht entgehen. Er muss Be-
schäftigte bei der Sozialversicherung an-
melden,Abgaben errechnen und abführen,
die Unfallversicherung informieren, die
Krankenkasse und vieles mehr. Hier kann
man tatsächlich sagen, dass Arbeitgeber
von einer Bürokratie in Dienst genommen
werden. Kann man das auch vom Arbeits-
recht behaupten?

Arbeits- und Sozialrecht – Eine bürokratische
Beschäftigungsbremse?

Heide Pfarr

Das Arbeits- und Sozialrecht, seit langem beliebter Gegenstand von Forderungen nach Deregulierung und von entsprechenden Ein-
griffen des Gesetzgebers, sieht sich auch dem Vorwurf der „Bürokratie“ ausgesetzt. Ist das Sozialrecht bürokratisch, ist es das Arbeits-
recht in vergleichbarer Weise und handelt es sich um bürokratische Elemente, die zu allseitigem Nutzen – insbesondere zur Förderung
der Beschäftigung – abzubauen sind? Erörtert wird, ob angesichts der Unverzichtbarkeit des Sozialrechts einschließlich seiner büro-
kratischen Elemente Gestaltungsmöglichkeiten gewählt werden können, die dem Unbehagen an und dem Unvermögen gegenüber büro-
kratischen Anforderungen Rechnung tragen und von hohem gesellschaftlichem Nutzen wären. Auch dem Unbehagen gegenüber dem
Arbeitsrecht und der auf verbreiteter Unkenntnis beruhenden Unsicherheit ist eher mit Beratung zu begegnen als mit Deregulierung,
die sich weiterhin hinter dem Bürokratievorwurf verbirgt. Adäquate Beratungsangebote und -formen wären allerdings noch zu ent-
wickeln.

auch und vor allem das Arbeits- und 
Sozialrecht. Geht es hier wirklich um
Bürokratie?

2
Reformbedarf im Vergleich
von Arbeits- und Sozial-
recht

Ist das Arbeitsrecht bürokratisch? Zugege-
ben: es ist durchaus unübersichtlich und
auch kompliziert. Es ist in vielen verschie-
denen Gesetzen geregelt und wird in
großen Teilen durch die Rechtsprechung
der Arbeitsgerichtsbarkeit ergänzt und
konkretisiert. Mehrfach gab es Anläufe in
der Bundesrepublik Deutschland, ein über-
sichtliches und einheitliches Arbeitsgesetz-
buch zu schaffen – wenigstens für das Ver-
tragsrecht der Arbeitsverhältnisse;1 auch
die Christlich-Demokratische Arbeitneh-
merschaft (CDA) hat ein solches Vorhaben
wieder einmal aktualisiert und sogar in ih-
re Wahlforderungen aufgenommen. Bisher
sind sie aber allesamt grandios gescheitert.
Eine einheitliche gesetzliche Regulierung
des kollektiven Arbeitsrechts, einschließ-
lich des Arbeitskampfrechts, wurde nicht
einmal pro forma angestrebt. Die damit
verbundenen Kontroversen und die Wi-
derstände der Verbände waren und sind zu
klar vorhersehbar.

Was das Sozialrecht betrifft, werden
zwar die mit ihm verbundenen Kosten
stark moniert, und um die Regelung der
Scheinselbstständigkeit gab es eine heftige
Debatte – aber die Veröffentlichung des 
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1 So schon der Entwurf der Arbeitsgesetzbuchkom-
mission, abgedruckt in RdA 1977, S. 166ff.
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Wohl kaum. Schon ein Kostenvergleich
spricht dagegen. Die Studie des Instituts für
Mittelstandsforschung über Bürokratie-
kosten (die zum Teil anfechtbare Ansätze
hat) (IfM 2004), weist allein für die Sozial-
versicherung eine fast dreimal so hohe Be-
lastung aus wie für Arbeitsrecht und Ar-
beitsschutz zusammen – wobei gerade der
Arbeitsschutz und seine Anforderungen
den größten Teil des Aufwandes bedeuten.

Ein Weiteres kommt hinzu: Das Ar-
beitsrecht spielt für viele Arbeitgeber fak-
tisch keine Rolle. Sie behandeln ihre Be-
schäftigten so, wie sie meinen, dass sie das
können und sollten, auf der Basis dessen,
was sie für richtig und vielleicht auch rech-
tens halten – wenn ein Betriebsrat vorhan-
den ist, auf der Basis dessen, was sie ge-
meinsam mit diesem für rechtens erachten
(Schramm/Zachert 2005). Das kann im
Einklang stehen mit den Regeln des Ar-
beitsrechts, aber oft ist das nicht der Fall,
ohne dass es weiter auffällt („wo kein Klä-
ger, da kein Richter“). Bei dieser Praxis er-
werben Unternehmen ohne spezialisierte
Personalabteilung Rechtskenntnisse eher
zufällig und allenfalls sporadisch.

In der repräsentativen WSI-Befragung
von Personalleitern gaben zwar lediglich
31 % an, Probleme zu haben, das Arbeits-
recht zu überblicken (Pfarr u. a. 2005). Das
ist erstaunlich wenig. Die Mehrheit meint
offensichtlich, mit seinen Anforderungen
umgehen zu können. Das könnte aber ein
Trugschluss sein, jedenfalls was die Klein-
betriebe betrifft: Denn zwei Drittel der
Kleinstbetriebe gehen fälschlich davon aus,
dass das Kündigungsschutzgesetz für sie
gelte (Pfarr u.a. 2005, S. 28). Dies belegt,
dass in großem Maße Arbeitgeber – jeden-
falls von kleineren Betrieben – das Arbeits-
recht nicht überblicken, wobei der man-
gelnde Überblick dazu führt, dass die eige-
ne Unkenntnis nicht einmal erkannt wird.

Nur wenige Arbeitgeber müssen ihre
Vermutungen über ihre arbeitsrechtlichen
Verpflichtungen korrigieren: Die Arbeits-
gerichtsbarkeit verzeichnet selten Klagen
aus „lebenden Arbeitsverhältnissen“ (und
soweit es sie gibt, sind fast alle aus dem Be-
reich öffentlicher Dienst). Zu gerichtlich
und damit rechtlich ausgetragenen Kon-
flikten2 kommt es fast nur im Zusammen-
hang mit der arbeitgeberseitigen Kündi-
gung. Das betrifft keineswegs alle Arbeitge-
ber und diese wiederum nicht oft: Nur ein
Drittel aller Beendigungen von Arbeitsver-
hältnissen beruht überhaupt auf Kündi-
gungen seitens des Arbeitgebers. Zwar hat

die Hälfte der befragten Personalverant-
wortlichen im Befragungszeitraum zwi-
schen 1998 und 2003 zumindest eine Kün-
digung ausgesprochen, aber nur gegen ca.
15 % von diesen haben die Betroffenen
Kündigungsschutzklagen erhoben (Pfarr
u.a. 2005, S. 47, 48, 58).

So sind die Ergebnisse empirischer Un-
tersuchungen nicht so erstaunlich: Die Ri-
gidität arbeitsrechtlicher Regulierung hat
keine Auswirkung auf das Niveau der Be-
schäftigung (OECD, Employment Outlook
1999; Truger/Hein 2003, S. 509); Anhebun-
gen des Schwellenwerts im Kündigungs-
schutz und damit die Rücknahme dieses
Schutzes in kleineren Betrieben haben 
keine beschäftigungsfördernde Wirkung
(Bauer u.a. 2004; Verick 2004; Pfarr u.a.
2003; Wagner u. a. 2001; Friedrich/ Hägele
1997).Arbeitsrechtliche Regelungen beein-
flussen kaum Einstellungsentscheidungen
der Arbeitgeber; diese hängen vielmehr vor
allem von der Einschätzung der wirtschaft-
lichen Lage des Betriebes und seiner Aus-
sichten ab. Der Kündigungsschutz verur-
sacht real keine hohen Kosten, auch und
vor allem nicht für Klein- und Mittelbe-
triebe (Pfarr u.a. 2005, S. 36ff.). Das Ar-
beitsrecht ist keine Beschäftigungsbremse.

3
Bürokratieabbau statt 
Deregulierung?

Kann also eine Zurückdrängung des Ar-
beitsrechts, insbesondere des Kündigungs-
schutzes, in dem sich diese Forderung typi-
scherweise fokussiert, beschäftigungspoli-
tisch nicht begründet werden, bleibt als Be-
gründung nur noch die Forderung nach
Bürokratieabbau. Jedoch: Sind die Rege-
lungen des Arbeitsrechtes „Bürokratie“?
Hier erscheint eine begriffliche Klärung
unverzichtbar – eine Klärung, die sowohl in
der Studie des IfM (2004) wie in der Ana-
lyse des IW (Kroker u.a. 2004) gänzlich und
mit erheblichen Auswirkungen fehlt.

Unter Bürokratie versteht man ganz
allgemein Organisationsstrukturen, die be-
stimmten staatlichen oder auch (im über-
tragenen Sinne) betriebswirtschaftlichen
Zielen dienen und zu ihrem Funktionieren
auf ein eigenes Regelwerk angewiesen sind:
Kompetenz-, Verfahrens- und Verhaltens-
vorschriften. Kennzeichen dieses bürokra-
tischen Regelwerks ist ihre Bürger- oder
Nutzerferne. Ihr beschränktes Regelungs-

ziel richtet sich primär auf die Funktions-
fähigkeit des „Apparates“; den Bürgerin-
nen und Bürgern nutzt das Regelwerk nur
mittelbar, nämlich insofern die ganze Or-
ganisationsstruktur seinen Interessen
dient. Daraus ergibt sich dann auch die Ge-
fahr eines Missverhältnisses zwischen dem
bürokratischen Aufwand und dem da-
durch vermittelten Nutzen. Dieser Kosten-
Nutzen-Vergleich ist das legitime Thema
der Bürokratiekritik.

Eine solche Kritik findet im Arbeits-
und im Sozialrecht höchst unterschiedli-
che Angriffsflächen. Während das Sozial-
recht tatsächlich auf umfangreiche Verwal-
tungsapparate angewiesen ist, um seine
Ausgleichs- und Verteilungsaufgaben er-
füllen zu können, spielen im Arbeitsrecht
vermittelnde Organisationsstrukturen nur
eine Rolle am Rande, vor allem im Arbeits-
schutzrecht, aber auch im formellen Be-
triebsverfassungsrecht. Im Gegensatz dazu
bestehen das Arbeitsvertragsrecht und das
Kündigungsschutzrecht ausschließlich aus
Regelungen, die unmittelbar dem Interes-
senausgleich der Bürger dienen, ohne auf
einen anderen Apparat angewiesen zu sein
als den eines gerichtlichen Rechtsweges mit
Kontrollfunktionen. Dieser unterliegt aber
im Rechtsstaat schlechthin jede Regelung,
sei sie nun staatlichen oder privatautono-
men Ursprungs. Wer also solche Regelun-
gen beseitigen, z. B. den Kündigungsschutz
einschränken will, bezweckt in Wahrheit
nicht Bürokratieabbau, sondern schlicht
Deregulierung. Ihm geht es nicht um die
Verbesserung des Verhältnisses von büro-
kratischem Aufwand und effektivem Nut-
zen, sondern um ein inhaltlich anderes Ar-
beitsrecht – oder um seine gänzliche Besei-
tigung. Das Ziel des Angriffs ist  die staatli-
che Einflussnahme auf die vertraglichen
Beziehungen auf dem Arbeitsmarkt durch
arbeitsrechtliche Schutzgesetze.

2 Vermutet man, dass einer Abfindungszahlung bei
der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses eine
Auseinandersetzung mit den jeweiligen Rechten
und Pflichten voranging – die dann eben durch die
Zahlung abgeschlossen wurde – bleibt es bei der
geringen Betroffenheit: Außerhalb eines Sozial-
plans bekommen nur 8 % von denen, die gekün-
digt wurden, eine Abfindung. (Pfarr u.a. 2005, 
S. 72).
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4
Handlungsbedarf

Dennoch kann die ganze Debatte nicht al-
lein mit dieser Feststellung einfach abgetan
werden. Die breite Forderung nach Ent-
bürokratisierung und Deregulierung ist ein
Politikum, das wohl nicht einfach mit Aus-
sitzen beantwortet werden kann. Sie wird
sich weiterhin auf Umfragen berufen, in
denen die befragten Unternehmen be-
haupten, sie würden mehr Personal einstel-
len, wenn der Kündigungsschutz gelockert
und die ihnen auferlegte Bürokratie insge-
samt zurückgedrängt würde (IW/FORSA
2003; Janßen 2002). Zwar ist, wie erwähnt,
die arbeitsrechtliche Regulierung nicht das
ausschlaggebende Kriterium für Personal-
entscheidungen. Aber dennoch kann wohl
kaum davon ausgegangen werden, dass so
viele Unternehmen bei Umfragen konstant
– und in wachsender Zahl – aus rein politi-
schen Gründen lügen in der Hoffnung, der
Gesetzgeber werde dann – ganz ungerecht-
fertigt – die Balance zwischen den Rechten
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
ihren Gunsten verschieben.

Heißt das also: weitgehende Abschaf-
fung des Arbeits- und Sozialrechts? Dere-
gulierung? Entbürokratisierung?

4.1 ZUM SOZIALRECHT

Wie ausgeführt, trifft der Vorwurf stark
fordernder bürokratischer Regulierungen
für das Sozialrecht durchaus zu. Und es
mag bezweifelt werden, ob die Transparenz
und Verständlichkeit der Vorschriften
nicht energisch zu verbessern wären. Je-
doch: Sozialrechtliche Regulierungen als
solche sind unverzichtbar, z. B. die Pflicht,
Beschäftigte bei den Sozialträgern anzu-
melden und die Beiträge abzuführen sowie
Arbeitserlaubnisse zu kontrollieren. Ar-
beitgeber durch Deregulierung von derar-
tigen Pflichten zu entlasten, würde zum
Zusammenbruch der Systeme führen. Das
wissen auch die Arbeitgeberverbände; ihre
Forderungen nach Bürokratieabbau sind
deshalb hier außerordentlich moderat
(Kroker u.a. 2004).

Kann es also im Sozialrecht nur sehr
begrenzt um Deregulierung gehen, bleibt
dennoch die Tatsache, dass sich Unter-
nehmen, die keine eigene Personalabtei-
lung haben, zu Recht überfordert fühlen,
alle sozialrechtlichen Anforderungen ad-

äquat zu erfüllen. Wer sich nur die Check-
listen im Internet ansieht, die von den
Kammern und z. T. auch von der Agentur
für Arbeit zur Verfügung gestellt werden
(siehe z. B. IHK Berlin 2004; IHK Düssel-
dorf und IHK Wuppertal-Solingen-Rem-
scheid 2005; BMWA 2003), kann klein-
mütig werden oder gar verzweifeln. Zu Un-
recht wird als selbstverständlich davon aus-
gegangen, dass auch kleine und mittlere
Unternehmen gefälligst das für sie geltende
Recht zu kennen und zu beherrschen ha-
ben. Das ist eine klare Überforderung. Wie
soll ein Mensch, der seinem unternehmeri-
schen Geschäft nachgeht und sich eine Per-
sonalabteilung wegen mangelnder Größe
nicht leisten kann, ganz nebenbei das be-
herrschen, wofür Studierende der Rechts-
wissenschaft mindestens zwei bis drei Se-
mester brauchen? Und warum sollte er? Er
nimmt ja auch für andere Bedürfnisse sei-
ner unternehmerischen Tätigkeit Dienst-
leistungen in Anspruch.

Hier muss die Lösung gesucht werden.
Es wird so viel über Mittelstandsförderung
geredet und dafür auch staatliches Geld
ausgegeben. Existenzgründer sollen geför-
dert werden. Für beide Seiten – die kleinen
und die jungen Unternehmen auf der einen
und die dort Beschäftigten oder zu Be-
schäftigenden auf der anderen – wäre es
vorteilhaft, stünde ein Service zur Verfü-
gung, der die Probleme mit den notwendi-
gen und auch bürokratischen Anforderun-
gen des Sozialrechts minimiert. Ein Servi-
ce, der – wie eine externe Personalabteilung
– Vorschläge für eine den Bedürfnissen bei-
der Seiten dienende wie dem geltenden
Recht entsprechende sozialrechtliche Aus-
gestaltung entwirft und die sozialrechtli-
chen Verpflichtungen abwickelt. Wohlge-
merkt: Gemeint ist nicht eine bloße Aus-
kunfts- und Beratungsstelle, an die man
sich wenden kann, wenn man Fragen hat –
das gibt es schon, aber alles spricht dafür,
dass dies nicht das richtige Angebot, nicht
die richtige Angebotsform ist. Der Markt
hat ja auch bereits „outgesourcte“ Perso-
nalbüros hervorgebracht. Wichtig ist es,
dass ein flächendeckender kostenloser Ser-
vice angeboten wird. Die dadurch entste-
henden Kosten dürften bei so großer Nach-
frage und über Professionalisierung und
Datendienste allemal im Rahmen bleiben.3

Welche Form zu wählen ist, wer der Träger
sein sollte, bleibt noch zu klären. Ein sozi-
alrechtlicher Dienstleistungsservice würde
jedenfalls auch den anspruchsberechtigten
Institutionen helfen, schnell und verläss-

lich zu den notwendigen Daten zu kom-
men. Vor allem aber wäre er imstande, den
Missmut über die Anforderungen des Sozi-
alrechts abzubauen und Deregulierungs-
forderungen weitgehend zu entkräften.

4.2 ZUM ARBEITSRECHT

Im Arbeitsrecht geht es in der Diskussion
nicht um Bürokratie, sondern – wie gezeigt
wurde – um Deregulierung. Aber auch die-
se Debatte kann nicht einfach abgetan wer-
den. Denn folgende Tatsachen belasten die
Akzeptanz der Regelungen: Sie sind den be-
troffenen Unternehmen weitgehend unbe-
kannt und gelten vielen als undurchschau-
bar. Das Arbeitsrecht hat in den Betrieben
keinen guten Ruf; obwohl seine praktische
Bedeutung äußerst begrenzt ist, wirkt es of-
fensichtlich bedrohlich. Zwei Drittel der
Befragten aller Betriebe melden Bedarf an
arbeitsrechtlichen Reformen an, wobei ei-
ne Veränderung des Kündigungsschutzes
eine Spitzenposition belegt, mit großem
Abstand gefolgt vom Befristungsrecht. Die
Verbesserung des Informationszuganges
wird bei diesem Thema häufiger verlangt
als z. B. Änderungen der betrieblichen Mit-
bestimmung oder der Leiharbeit (Pfarr u.a.
2005, S. 22). Der Kontakt der Personalver-
antwortlichen mit dem Arbeitsrecht bei
personalwirtschaftlichen Konflikten (Kün-
digungen, Kündigungsschutzklagen) ver-
stärkt den Eindruck der Hilflosigkeit und
die Ablehnung des Arbeitsrechts. Das
stimmt bedenklich.

REGULIERUNGSBEDARF

Dennoch: Der Bürokratievorwurf trifft,
wie ausgeführt, das Arbeitsrecht nicht. In
ihm ausschließlich die Regelungswut von
Bürokraten und eine überflüssige, gar
schädliche staatliche Einflussnahme auf ei-
nen Markt zu begreifen, übersieht, dass der
Arbeitsmarkt ohne ein solches Eingreifen
nicht in einer Weise funktionieren würde,
wie es unseren grundrechtlichen Wertun-
gen entspricht. Wie das Bundesverfas-
sungsgericht überzeugend betont, ist weder
die Privatautonomie noch die Berufsfrei-
heit ausreichend gewährleistet, wenn der

3 Die sozial- und steuerrechtliche Betreuung eines
Beschäftigten durch ein „outgesourctes Personal-
büro“ bzw. einen Steuerberater wird zurzeit mit 
11 bis 15 € pro Monat berechnet. Hinzu kommt
eine einmalige, sehr viel höhere Erstellungsgebühr.
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Kleine und mittlere Unternehmen werden
überfordert, wenn von ihnen verlangt wird,
das für sie geltende Recht zu kennen und zu
beherrschen. Will man diesen Unterneh-
men helfen, muss als erstes die Schimäre
aufgegeben werden, gesetzliche Regelun-
gen seien für jedermann überschaubar und
verständlich. Sie sind es nicht! Jedenfalls
nicht für die etwas komplizierteren Fallge-
staltungen – aber genau diese sind ja das
Problem.

Es geht also darum, wie kleine und
mittlere Unternehmen instand gesetzt wer-
den können, der rechtlichen Unsicherheit
zu begegnen. Zurzeit jedenfalls fehlt es an
ausreichendem und kostengünstigem Be-
ratungsservice. In einer kleinen empiri-
schen Studie haben Alewell und Koller
(2002) festgestellt, dass eine recht hohe An-
zahl von Unternehmen nur auf eine rudi-
mentäre arbeitsrechtliche Beratung oder
Ausstattung mit entsprechenden Kompe-
tenzen zurückgreifen kann. Nach der Per-
sonalleiterbefragung des WSI nehmen
zwar fast 90 % der Kleinstbetriebe mit bis
zu 5 Beschäftigten, 95 % derjenigen bis zu
19 Beschäftigten und sogar 99 % Betriebe
mit bis zu 99 Beschäftigten irgendeine ar-
beitsrechtliche Beratung in Anspruch.
Doch wer berät? Zu über drei Vierteln ist es
der Steuerberater, mit weitem Abstand ge-
folgt von der Kammer bzw. dem Anwalt.
Diese Beratung scheint die verbreitete Un-
sicherheit nicht zu beseitigen, und zur
Qualität dieser Beratung gibt es immerhin
einen Hinweis: Betriebe, die gar keine Be-
ratung in Anspruch nehmen, irren sich sel-
tener bei der Einschätzung der Geltung des
Kündigungsschutzes, als die, die sich bera-
ten lassen (Pfarr u.a. 2005, 31f.). Alles
spricht dafür, dass „Personalberatung“ bei
Steuerberatern ein wenig ernst genomme-
nes Nebenprodukt ist. Beim Anwalt ist 
das zwar anders, er wird aber regelmäßig
nicht „präventiv“, sondern erst eingeschal-
tet, wenn der Konflikt schon da ist. Das ist
auch verständlich. Denn wo ausreichende
Rechtskenntnisse fehlen, fehlt eben meist
auch schon das Problembewusstsein. Und
selbst wenn es vorhanden ist: Welches
Kleinunternehmen kann es sich leisten,
schon bei der Abfassung von Arbeitsverträ-
gen ein Anwaltsbüro zu beschäftigen?

Regulierungsberatung ist die Antwort
auf das Unbehagen am Arbeitsrecht. Nicht
Deregulierung! Das wäre ein nicht nur un-
soziales, sondern vor allem unsinniges, in-
effektives Konzept. Beratungsservice tut
Not, Beratung, auf die auch ein kleines, ein

wirklich lösen. All diejenigen, die einmal
die ellenlange Bezeichnung einer Rechts-
verordnung zitieren, um sich über den Ge-
setzgeber lustig zu machen, täuschen sich
und andere, wenn sie den Eindruck zu er-
wecken suchen, rechtliche Regelungen sei-
en in knappen, einfachen, allgemein ver-
ständlichen Worten und Begriffen zu fas-
sen, wenn man es nur wollte. Normen müs-
sen immer abstrakt und fachsprachlich
formuliert sein. Regelungsprobleme müs-
sen entweder generalklauselartig erfasst
werden, sodass dann eine Fülle je unter-
schiedlicher Fallgestaltungen subsumier-
bar bleibt – dann unvermeidlich eine Auf-
gabe der Rechtsprechung – oder aber sie
müssen ganz unterschiedliche Fallgestal-
tungen hoch präzise und mit zahllosen Al-
ternativen auflisten. Beides stößt bei juris-
tischen Laien regelmäßig auf Unverständ-
nis. Erfahrungen mit Jurastudierenden in
den Anfangssemestern belegen, wie schwer
es selbst ihnen fällt, Normsprache zu ver-
stehen und problemgerecht zu handhaben.
Auch ein umfassendes Arbeitsgesetzbuch
stünde zwangsläufig vor diesem Problem,
ohne es befriedigend lösen zu können.

REGULIERUNGSBERATUNG

Das erlaubt folgende Feststellung: Das Un-
behagen am Arbeitsrecht und das daraus
abgeleitete Bedürfnis nach Deregulierung
liegt für die übergroße Mehrheit der Be-
triebe – und das sind die kleinen – nicht an
der Rigidität der arbeitsrechtlichen Regu-
lierungen, nicht an deren Inhalt. Es liegt
daran, dass die Regeln nicht gekannt und
nicht verstanden werden und als unbe-
kannte und nicht einschätzbare Größe be-
lastend wirken. Das erschwert unterneh-
merische Entscheidungen, die sich not-
wendigerweise auf Prognosen stützen müs-
sen, grundsätzlich. Dass dies Unsicherheit
und Unbehagen auslöst, ist verständlich. Es
geht also nicht um wenig und immer weni-
ger Recht, sondern um mehr Rechtssicher-
heit, um Planungssicherheit. Erhofft wird
die Gewissheit, dass bestimmtes Verhalten
wenigstens in der Regel die rechtlichen
Wirkungen hat, die damit angestrebt wur-
den und nicht irgendwelche unvorherseh-
baren, nicht steuerbaren Probleme und Ir-
ritationen hervorruft. Ein Arbeitgeber, der
sich rechtstreu verhalten will und verhält,
muss die Folgen seines Handelns einschät-
zen und damit planen können.

Das klingt banal, ist es aber nicht. Hier
gilt das Gleiche wie für das Sozialrecht:

Staat nicht bei strukturell ungleicher Ver-
handlungsstärke von Vertragsparteien
schützend eingreift. Das gilt naturgemäß
besonders für die Schieflage auf dem Ar-
beitsmarkt, bei dem die eine Seite, die Ar-
beitgeber, in der Regel ihre Interessen ein-
seitig durchsetzen könnten – gäbe es nicht
zwingendes gesetzliches (und tarifvertrag-
liches) Schutzrecht. Auch ein Mindestmaß
an Kündigungsschutz ist nach Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes
grundrechtlich geboten, steht also nicht zur
rechtspolitischen Disposition des Gesetz-
gebers.

Arbeitsrechtliche Regulierungen sind
also unverzichtbar. Denn mit dem Arbeits-
recht verschwänden ja nicht Interessenge-
gensätze und damit Konflikte zwischen Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern. Hierfür
müssen Lösungen und Lösungsinstanzen
(Betriebsrat, Arbeitsgerichtsbarkeit) be-
reitstehen. Der betriebliche Alltag braucht
Verhaltensregeln und Rechtssicherheit zur
Lösung von Konflikten und schon zu deren
Vermeidung.

Ein soziales Schutzniveau für Beschäf-
tigte, einschließlich eines Kündigungs-
schutzes, ist auch ökonomisch sinnvoll. Es
ist Voraussetzung für die Bereitschaft, in
firmenspezifisches Humankapital zu inves-
tieren; es fördert die Identifikation mit den
Betriebszielen und erleichtert die betriebs-
interne Mobilität sowie die Kooperations-
bereitschaft der Vertragsparteien.

Noch eine weitere Erfahrung spricht
dagegen, dass bloße Deregulierung die be-
haupteten Blockaden bei Arbeitgebern lö-
sen könnte. In Großbritannien ist das Ar-
beitsrecht erheblich weniger rigide als in
Deutschland. Dennoch hat es einen ver-
gleichbar schlechten Ruf bei den Arbeitge-
bern (Edwards u.a. 2004). Wenn eine neue
Regierung aus Union und FDP all ihre an-
gekündigten Deregulierungspläne umge-
setzt haben würde – und sogar noch die
der Arbeitgeberverbände dazu – würden
Umfragen bei Unternehmen danach un-
verändert die gleichen Klagen ergeben –
siehe Großbritannien.

Diese Absage an Deregulierungsforde-
rungen heißt nicht, es gäbe nichts zu tun.
Selbst bei Aufrechterhalten des geltenden
sozialen Schutzniveaus ist es möglich und
nötig, im Arbeitsrecht mehr Transparenz,
mehr Stringenz, mehr Überschaubarkeit zu
schaffen, unnötige Komplizierungen zu be-
seitigen.

Aber so verdienstvoll eine Flurbereini-
gung wäre: sie könnte das Problem nicht
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neu gegründetes Unternehmen zurück-
greifen kann, also kostenlose, aber qualita-
tiv hochwertige Beratung. Zu untersuchen
bleibt, woran es liegt, dass es solche Bera-
tungsangebote bisher nicht oder nicht in
ausreichendem Maße gibt und welche
Form sie haben müssten, um ebenso at-
traktiv wie effektiv zu wirken.

5
Zusammenfassung

(1) In der aktuellen Reformdiskussion se-
hen sich das Sozialrecht wie auch das Ar-
beitsrecht der pauschalen Forderung nach
Deregulierung und nach Entbürokratisie-
rung ausgesetzt. Diese beiden Begriffe wer-
den aber so austauschbar und irreführend
verwandt, dass sie nicht zu sinnvollen Lö-
sungen führen können.

(2) Das Sozialrecht ist tatsächlich auf er-
heblichen bürokratischen Aufwand ange-
wiesen. Hier ist es sinnvoll, über Vereinfa-
chung und Entlastung nachzudenken. Al-
lerdings sind wegen der Sachzwänge der
sozialrechtlichen Solidarsysteme die Spiel-
räume gering. Die Unternehmen, insbe-
sondere die kleinen und mittleren, bedür-
fen aber unterstützender und beratender
Dienstleistungen.

(3) Grundlegend anders ist die Ausgangs-
lage im Arbeitsrecht. Bürokratische Regu-
lative spielen hier nur am Rande eine Rol-
le. Im Wesentlichen geht es um den unmit-
telbaren Interessenausgleich der betroffe-
nen Arbeitgeber und Beschäftigten. Abbau
bedeutet hier also nicht Entbürokratisie-
rung, sondern Deregulierung. Diese könn-
te aber die Anwendungsprobleme der Pra-
xis nicht beseitigen, weil sie die regelungs-
bedürftigen Konflikte unberührt ließe.

(4) Die Reformdiskussion im Arbeitsrecht
konzentriert sich regelmäßig auf den ge-
setzlichen Kündigungsschutz. Hier lässt
sich klar belegen, dass Deregulierung weder
die Anwendungsprobleme nachhaltig ver-
ringern noch Beschäftigung schaffen könn-
te. Dennoch sind die irrationalen Vorbe-
halte gerade im Kündigungsschutzrecht
dominant und schwer beeinflussbar.

(5) Das Arbeitsrecht ist allerdings insge-
samt durch seine unübersichtliche Geset-
zeslage und durch die starke Rolle des Rich-
terrechts für die Arbeitgeber schwer zu
handhaben. Diese Belastung der kleinen
und mittleren Unternehmen muss ernst
genommen und sollte erleichtert werden.
Hilfreich und empfehlenswert wäre ein ef-
fektiver Beratungsservice, der den Unter-
nehmen konkrete und praxisnahe Lösun-
gen kostengünstig zur Verfügung stellt.
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